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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Prof. Dr. Winfried Bausback, 
Alexander König, Tanja Schorer-Dremel, Kerstin Schreyer, Thomas Huber, Josef 
Zellmeier, Martin Bachhuber, Barbara Becker, Alfons Brandl, Matthias Enghuber, 
Hans Herold, Johannes Hintersberger, Michael Hofmann, Dr. Gerhard Hopp, Petra 
Högl, Andreas Jäckel, Jochen Kohler, Harald Kühn, Benjamin Miskowitsch, 
Martin Mittag, Walter Nussel, Andreas Schalk, Sylvia Stierstorfer, Klaus Stöttner, 
Steffen Vogel, Ernst Weidenbusch, Georg Winter und Fraktion (CSU) 

Energiepreisbremse: Mittelstand und Handwerk unterstützen, Energieversor-
gung ausbauen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes 
Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften (Gaspreisbremse) und zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung wei-
terer energierechtlicher Bestimmungen (Strompreisbremse) auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass die Regelungen 

─ den Mittelstand und das Handwerk auch tatsächlich entlasten, indem insbesondere 
pandemiebedingte Verzerrungen des Energieverbrauchs in 2021 bei der Festle-
gung des Entlastungskontingents berücksichtigt und wirksame Härtefallhilfen ein-
geführt werden, 

─ innovative und nachhaltige Energieerzeuger stärken und Investitionen fördern, an-
statt fiktive Erlöse weit über die EU-Vorgaben hinaus abzuschöpfen und damit In-
vestitionen in den Ausbau der Energieversorgung zu blockieren. 

 

 

Begründung: 

Die derzeit vorliegenden Gesetzentwürfe zur Einführung von Preisbremsen für leitungs-
gebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften (Gaspreis-
bremse) und zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer ener-
gierechtlicher Bestimmungen (Strompreisbremse) drohen den Mittelstand und das 
Handwerk zu benachteiligen und den Ausbau der Energieversorgung zu behindern. 

Mittelstand und Handwerk sind in mehrfacher Hinsicht besonders betroffen. Zum einen 
sind kurzfristige Energieeinsparungen und Effizienzmaßnahmen hier häufig besonders 
schwer möglich, da nach der Coronapandemie die notwendigen investiven Mittel fehlen. 
Auch kurzfristige Produktionsverlagerungen sind nicht möglich. Besonders schwerwie-
gend ist es daher, dass in den Gesetzentwürfen für die Festlegung des Entlastungskon-
tingentes in bestimmten Fällen das Jahr 2021 gewählt wurde. Damit würden ausgerech-
net die Betriebe benachteiligt, die im Jahr 2021 pandemiebedingt in den Lockdown ge-
schickt wurden. Betriebe also, die im Jahr 2021 bereits einen deutlichen Umsatzverlust 
zu verzeichnen hatten. Insbesondere benachteiligt wären damit Betriebe der Dienstleis-
tungsbereiche wie Hotellerie, Gastronomie und Cafés, Caterer sowie die in der Wert-
schöpfungskette nachgelagerten Handwerksbetriebe. Hinzu kommt, dass die vom Bund 
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angekündigten Härtefallhilfen weiterhin nicht konkret feststehen. Diese Härtefallhilfen 
müssen nun endlich umgesetzt und die Fehler des bisherigen Energiekostendämp-
fungsprogramms vermieden werden, das als eines der zentral vorgesehenen Hilfspro-
gramme des Bundes aufgrund überbordender Bürokratie gerade von kleinen und mit-
telständischen Betrieben vielerorts trotz Betroffenheit nicht oder kaum nutzbar war. 

Mit Blick auf den notwendigen schnellen Ausbau der Energieversorgung sind die vor-
gesehenen Regelungen zur Abschöpfung von Überschusserlösen besonders kritisch 
zu sehen. Da bereits durch die Vorgaben im Rahmen der EU-Notfallverordnung und der 
EU-Beihilferegelungen der EU-Kommission eine hohe Komplexität vorgegeben ist, ist 
es umso unverständlicher, dass die Bundesregierung nun nochmals über diese EU-
Vorgaben hinausgeht. Auch wenn die rückwirkende Abschöpfung im vorliegenden Ge-
setzentwurf nicht mehr vorgesehen ist, so ist der Schaden und die Investitionszurück-
haltung bereits entstanden. Die Regelungen sind mit Blick auf die unterschiedliche Be-
handlung der Energieträger auch nicht konsistent, da z. B. Erlöse aus Steinkohle über-
haupt nicht abgeschöpft werden, während bei Bioenergie nicht einmal die erheblich ge-
stiegenen Investitions- und Betriebskosten in ausreichendem Maße berücksichtigt wer-
den. Hinzu kommt, dass die vorgesehenen Regelungen neue und innovative Modelle 
der Energieversorgung, wie zum Beispiel den Betrieb von Elektrolyseuren durch lang-
fristige Stromlieferverträge mit Betreibern von Erneuerbarer-Energien-Anlagen (sog. 
PPA), massiv gefährden können. Konkret besteht das Problem darin, dass bei Neuver-
trägen mit Bestandsanlagen für die Erlösabschöpfung grundsätzlich der Referenzpreis 
am Spotmarkt und nicht der vertraglich vereinbarte Preis herangezogen werden soll. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass in diesen Fällen fiktive Erlöse abgeschöpft werden, 
obwohl keine realen Gewinne angefallen sind. Dies gefährdet das Geschäftsmodell und 
damit insgesamt die Investitionen in neue und innovative Modelle der nachhaltigen 
Energieversorgung. 



Wie ist es in Amerika gelaufen? – Dort wurde allen, die ein Gewerbe angemeldet 
haben, gemäß dem Umsatz des Vorjahres einfach Geld ausgezahlt. Dieses Geld 
wurde nicht zurückgefordert. Es geht also auch anders.

Volkmar Halbleib (SPD): Zunächst einmal: Einem Schreiben zuzuhören, ist eine 
schwierige Herausforderung; aber auch der stelle ich mich. – Ich nehme zur Kennt-
nis, dass das möglich sein soll. Ich kann Anträge genau lesen. Herr Kollege Berg-
müller, Ihr Antrag besagt, dass auch diejenigen, die in betrügerischer Absicht fal-
sche Angaben gemacht haben, von Rückforderungen verschont bleiben sollen. 
Das ist mit meinem Gerechtigkeitsverständnis – und ich hoffe, auch mit Ihrem – 
nicht vereinbar. Herr Kollege Bergmüller, Sie sind nicht für die Schreiben anderer 
verantwortlich. Für Ihren Antrag und Ihre Formulierungen sind Sie verantwortlich. 
Diesen Antrag kann man nur ablehnen, wenn man Gerechtigkeit haben will.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Ilse Aigner: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich die Kol-
leginnen und Kollegen freundlich darum bitten, nicht zu vergessen, ihre Post aus 
den Fächern mitzunehmen.

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Anträge wieder getrennt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 18/25686 seine Zu-
stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Frak-
tion. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der FREI-
EN WÄHLER, der SPD, der FDP sowie Herr Kollege Plenk (fraktionslos) und Herr 
Kollege Klingen (fraktionslos). Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeits-
antrag abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion auf Drucksache 18/25762 seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktio-
nen der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU, 
der FREIEN WÄHLER, der AfD sowie Herr Kollege Plenk (fraktionslos) und Herr 
Kollege Klingen (fraktionslos). Enthaltungen! – Das ist die Fraktion des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/25687 bis einschließlich 
18/25689 werden im Anschluss an die heutige Sitzung in den jeweils federführen-
den Ausschuss verwiesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun kommen wir zu den Weihnachts- und 
Neujahrswünschen.

Weihnachts- und Neujahrswünsche

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, die letzten 
vorweihnachtlichen Schlussworte der Legislaturperiode sind noch nicht der Zeit-
punkt für eine Bilanz, aber es ist Zeit, etwas zu reflektieren. Wir hatten drei Jahre 
im Ausnahmezustand und gehen jetzt in ein Jahr mit wachsenden Herausforderun-
gen und Wahlen in Bayern. Ich denke, es ist auch Zeit zur Rückbesinnung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einem Jahr gab es keine großen Christkindl-
märkte. Dafür gab es 2G und 3G. Im Plenarsaal wurden nach eineinhalb Jahren 
die Trennscheiben wieder abgebaut. Seit Ostern tagen wir wieder in voller Stärke. 
Wir können jetzt Corona mit anderen Augen sehen. Impfung, Immunität und weni-
ger gefährliche Varianten haben der Pandemie den Schrecken genommen. Wir 
haben uns unseren Alltag zurückerobert, weil wir verstanden haben: Wir brauchen 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Fraktion (CSU) 
Drs. 18/25687 

Energiepreisbremse: Mittelstand und Handwerk unterstützen, Energieversor-
gung ausbauen 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Antrag wird für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Alexander König 
Mitberichterstatter: Martin Stümpfig 

II. Bericht: 

1. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 70. Sit-
zung am 26. Januar 2023 beraten und für e r l e d i g t  erklärt. 

Kerstin Schreyer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Prof. Dr. 
Winfried Bausback, Alexander König, Tanja Schorer-Dremel, Kerstin Schreyer, 
Thomas Huber, Josef Zellmeier, Martin Bachhuber, Barbara Becker, Alfons 
Brandl, Matthias Enghuber, Hans Herold, Johannes Hintersberger, Michael 
Hofmann, Dr. Gerhard Hopp, Petra Högl, Andreas Jäckel, Jochen Kohler, Harald 
Kühn, Benjamin Miskowitsch, Martin Mittag, Walter Nussel, Andreas Schalk, 
Sylvia Stierstorfer, Klaus Stöttner, Steffen Vogel, Ernst Weidenbusch, Georg 
Winter und Fraktion (CSU) 

Drs. 18/25687, 18/26158 

Energiepreisbremse: Mittelstand und Handwerk unterstützen,  
Energieversorgung ausbauen 

Der Antrag mit der Drucksachennummer 18/25687 wird für erledigt erklärt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU, der FDP und der AfD. Gegenstimmen? – 

Sehe ich keine. Enthaltungen? – Herr Kollege Bayerbach (fraktionslos). Damit über­

nimmt der Landtag diese Voten.
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